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PREISBLATT
ZU DEN ALLGEMEINEN STROM-VERTEILERNETZBEDINGUNGEN 
DER WIENER NETZE GMBH (GÜLTIG AB 1. JÄNNER 2012)
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Wiener Netze GmbH | Erdbergstraße 236 | 1110 Wien | FN 174300z | Handelsgericht Wien | UID-NR: ATU45394906 | DVR: 0992704
www.wienernetze.at | Gas-Notruf: 128 | Stromnetzstörung: 0800 500 600 | Fernwärmenetzstörung: 0800 500 751

Service Treff der Wiener Stadtwerke | Spittelauer Lände 45 | 1090 Wien | Montag bis Mittwoch und Freitag 08:00 – 15:00 Uhr, Donnerstag 08:00 – 17:30 Uhr

ALLGEMEIN Euro
exkl. USt.

Euro inkl.
20 % USt.

Wiederholte Mahnung USt.-frei 1,50

Letzte Mahnung – eingeschrieben USt.-frei 5.00

Von der Kundin / dem Kunden veranlasste Änderung (z. B. Anbringung, 
Umstellung oder Entfernung) von Messeinrichtungen und Plombierungen bei 
Wandlermessungen oder Lastprofilzählung 150,00 180,00

Von der Kundin / dem Kunden veranlasste Änderung (z. B. Anbringung, 
Umstellung oder Entfernung) von Messeinrichtungen und Plombierungen bei 
sonstiger Zählung 20,00 24,00

Abschaltung und Wiederherstellung des Netzzuganges vor Ort 25,00 30,00

Ablesung von Messeinrichtungen vor Ort ohne Zwischenabrechnung auf 
Kundenwunsch 10,00 12,00

Zwischenabrechnung ohne Ablesung von Messeinrichtungen vor Ort
auf Kundenwunsch 5,00 6,00

Zwischenabrechnung mit Ablesung von Messeinrichtungen vor Ort 
auf Kundenwunsch 15,00 18,00

Überprüfung einer Messeinrichtung vor Ort auf Kundenwunsch 
(nur wenn kein Defekt gefunden wurde) 40,00 48,00

Überprüfung einer Messeinrichtung unter Laborbedingungen 
(nur wenn kein Defekt gefunden wurde) 70,00 84,00

I.	 Kostenersatz für Nebenleistungen gemäß gültiger Systemnutzungsentgelte-Verordnung

Für den erfolgten Besuch einer Kundenanlage wegen Nichteinhaltung einer Terminvereinbarung oder aus tech-
nischen Gründen, die die Kundin / der Kunde zu vertreten hat, wird die Leistung dennoch in Rechnung gestellt.

Die angeführten Preise gelten für Arbeiten werktags von Montag bis Freitag, 07:00 – 19:00 Uhr.
Für Tätigkeiten, die außerhalb dieser Zeiten durchgeführt werden, wird das Doppelte verrechnet.

Die Wiener Netze sind berechtigt, zu Erbringung obiger Leistungen auch Dritte als Dienstleister heranzuziehen.
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II.	 Entgelt für Blindenergie
Das Entgelt für Blindenergie beträgt derzeit 2,9432 Cent/kVARh exkl. USt. und 3,5318 Cent/kVARh inkl. USt.

III.	 Entgelt für Netznutzung und -verluste
Das Entgelt für Netznutzung und -verluste wird entsprechend der jeweils gültigen Systemnutzungsentgelte-
verordnung der E-Control Austria in Rechnung gestellt. Die aktuellen Beträge erfahren Sie unter der Nummer 
+43 (0)50 128-10100 oder auf www.wienernetze.at.

IV.	 Entgelt für Messleistungen
Das Entgelt für Messleistungen wird auf der Grundlage der jeweils gültigen Systemnutzungsentgelte-
Verordnung der E-Control Austria in Rechnung gestellt. Die aktuellen Beträge erfahren Sie unter der 
Nummer +43 (0)50 128-10100 oder auf www.wienernetze.at.

Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

https://www.wienernetze.at
https://www.wienernetze.at
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